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Verein BTS - Beneath the Surface, 4533 Riedholz: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an 
die Publikation «Recording 3.0» 
  

1. Erwägungen 

Der Verein BTS - Beneath the Surface, Riedholz, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-
Fonds an die Publikation «Recording 3.0». Die geplante Publikation befasst sich mit der Entwick-
lung des Kunstschaffens auf dem Attisholz-Areal und dokumentiert die dort entstandenen 
Kunstinterventionen der letzten vier Jahre. Das Attisholz-Areal wurde im Jahr 2016 erstmals für 
die grosse Kunstaustellung «Kettenreaktion» geöffnet. Seither hat sich viel getan. Die Kunstin-
terventionen auf dem Areal haben nicht nur eine beeindruckende künstlerische Entwicklung 
durchlaufen, sondern auch Auswirkungen auf die Region gezeigt. Es haben sich Begegnungs-
räume geöffnet und verändert und das Areal wurde zunehmend zum öffentlichen Raum. Der 
dritte und letzte Band der Publikation «Recording 3.0» ist die Manifestation der Arbeit des kon-
tinuierlich wachsenden nationalen und internationalen Netzwerks von urbanen Kunstschaffen-
den und Wissenschaftlern, die sich rund um das Projekt und das Attisholz-Areal eingespielt ha-
ben. Die Reflexion der Auswirkungen dieses einmaligen Kunstprojekts auf den Ort und die Um-
gebung und die in den letzten Jahren entstandenen freien Arbeiten nationaler und internatio-
naler Kunstschaffenden sowie die Entwicklung der Kulturidentität soll aufgezeigt werden. Es ist 
ein Aufwand in der Höhe von Fr. 36'103.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Dem Verein BTS - Beneath the Surface, Riedholz, wird an die Publikation 
«Recording 3.0» ein Druckkostenbeitrag von Fr. 5'000.00 aus dem Swisslos-Fonds 
zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo Swisslos-Fonds SoKultur auf das 
Kulturengagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Logo 
ist unter so.ch/swisslos-fonds abrufbar. 

  



2 

 

2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag nach Erhalt von 
5 Belegexemplaren (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Kreuzackerstrasse 1, 
Postfach, 4502 Solothurn) und einer Rechnung mit Einzahlungsschein zulasten des 
Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83588) anzuweisen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds cle/011618 

Amt für Kultur und Sport (10) 
Verein BTS, Werne Feller, Attisholzstrasse 10, 5333 Riedholz 


